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Noch einmal Euripides Fragm. 96S Ni.
In dem Jahresbericht über die Fortscbritte der Altertbums·

wissenschaft 1892 S. 267 wird bemerkt, dass in der Abhandlung
Rbein. Mus. XXXXVI S. 299-310 die im Jahresbericht 8.182 f.
gegen die Autorschaft des Euripides < angeführten Gründe nicht
widerlegt' seien. Die Verbindung des für TuX6v vermutheten
TaX' liv mit dem Particip erscheine <als gezwungen'. Auf der
angezogenen Seite 183 wird 'Fr . 953 nach dem vulgären Ton,
naoh dem Ansdruok repot,; Tfic; < O'Tlat,; (V. 39), nach der Elision
reElpa<f0Il' WC; (44), besonders aber nach dem Ausdruok TuX6v (9)
einer Komödie zugewiesen.

Da über den (vulgären Ton' ausser von vielen anderen Sei
ten, bereits in Bd. XXXV des Rhein. Mus. (S. 265) gehandelt,
über die Ilonllt berührten Punkte in Bd. XXXXVI S. 306/7 das
nöthige gesagt und auoh für die Verbindung von Tax' lJ.v mit
dem Partioip alle erforderliohe Auskunft gegeben ist, so bleibt
nur der Einfall, dass das Bl'Ilohstüok < einer Komödie zuzuweisen>
sei, als unberüoksichtigt stehen - ein Einfall, der dooh nur als
Soherz verständlich wäre und eine ernsthafte Widerlegung erst
dann verdiente, wenn aus irgend einer beliebigen Komödie irgend
eine Partie von 44 Trimetern ohne Anapästen (abgesehen natür·
lieh vom ersten Fusse) und ohne die übrigen Kennzeichen des
komischen Verses nacbgewiesen würde.
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Kom. Apollodoros Fragm. IS K.
Dieses Fragment hat im Herme!! XXVIII (1893) S. 48-50

eine erneute Bespreohung gefunden. Dabei kommen die Erklärer
seit Meineke (da,runter Madvig, Cobet) schlecht weg: durch ihre
'lioentia et perversitas' sei die Zahl der Verderbnisse des Textes
nur vermehrt. Aber obwohl dieser uur duroh wenige und ge
ringfügige Fehler entstellt sein soll, werden docll an mehreren
Stellen Correoturen vorgenommen, del'en Werth zweifelhaft ist
und jedenfalls den der verworfenen Conjecturen nicht übersteigt.
In V. 2 wird 1'00 Myou /lEV für 1'00 AEYO/l€VOU vorgese
(rwv AEYO/lEVWV Cobet). Was IlEV bier bedeuten soll,
sohwer zu sa.gen sein. In V. 14 wird Gesners Vorschla.g {} für
bl (mit Recht) gebilligt und (in dem Satz ou reoAlv OATJV q>UAfIV
be llalaKOC;; aVaTpe1TEl) qJuMv be in q>UO'lV b' ö verwandelt, so
dass der Dichter (pauUo maioribus verbis rei augendae oausa)




